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Reformen. Grenzen und Möglichkeiten herrschaftlicher Steuerung durch institutionellen Wandel von
der Antike bis zur Gegenwart

“Reform” ist ein SchlÃ¼sselbegriff der Gegenwart.
Begriff und Sache der âReformenâ jedoch sind Ã¤lter;
das PhÃ¤nomen der Reform fÃ¼hrt mitten hinein in
ein grundlegendes Problem menschlichen Daseins, den
Umgang der Menschen mit dem Wandel ihrer Lebens-
umstÃ¤nde und -zusammenhÃ¤nge und die daraus re-
sultierende Anpassung der politischen, Ã¶konomischen,
gesellschaftlichen und kulturellen Ordnungen, d.h. die
BewÃ¤ltigung dieses Wandels durch gezielte politische
Steuerung.

Einer kohÃ¤renten historischen Reformforschung,
die Epochen und Perioden Ã¼bergreifend an den
gleichen Fragestellungen etwa zu den Grenzen und
MÃ¶glichkeiten herrschaftlicher Steuerung vom
SpÃ¤tmittelalter bis zur Gegenwart arbeiten wÃ¼rde,
war nun eine vomMainzer Forschungsschwerpunkt His-
torische Kulturwissenschaften finanzierte Tagung ge-
widmet, die vom 05.-07.11.2009 in Mainz unter dem Titel
“Reformen. Grenzen und MÃ¶glichkeiten herrschaftli-
cher Steuerung durch institutionellen Wandel von der
Antike bis zur Gegenwart” durchgefÃ¼hrt wurde. Die
Tagung rÃ¼ckte Reformen als im Hinblick auf perzipier-
te Herausforderungen geplante VerÃ¤nderungen formel-
ler Regelsysteme (Institutionen), die fÃ¼r eine Gruppe
von Menschen normative Geltung beanspruchen, die Le-
gitimitÃ¤t der Ã¼bergeordneten Herrschaftsordnung je-
doch nicht verletzen, in den Blickpunkt. Sie sollte, so JAN
KUSBER (Mainz) in seiner BegrÃ¼Ãung, auch einen Bei-
trag zur Debatte um die Geschichte politischen Handelns

leisten, jenes Handelns also, âdas auf die Herstellung
und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regelungen
und Entscheidungen (das heiÃt von âallgemeiner Ver-
bindlichkeitâ) in und zwischen Gruppen von Menschen
abzieltâ (Werner Patzelt).

Der Fokus aller BeitrÃ¤ge lag dabei auf den Wechsel-
wirkungen zwischen dem Reden Ã¼ber Reformen und
der historischen Semantik von Reformhandeln einerseits
und auf den konkreten ReformmaÃnahmen andererseits
und somit um die Fragen, a) welche kommunikativen
Mittel zur Durchsetzung bestimmter anvisierter Reform-
maÃnahmen gewÃ¤hlt wurden und b) inwiefern die ge-
wÃ¤hlten kommunikativen Strategien ihrerseits Hand-
lungskorridore fÃ¼r das Reformhandeln vorstrukturier-
ten und verÃ¤nderten, also mÃ¶glicherweise auch eine
unvorhergesehene Eigenlogik entfalten.

Den Einstieg in das Thema unternahm die Alte Ge-
schichte. ZunÃ¤chst sprach PETER FUNKE (MÃ¼nster)
Ã¼ber die Zuweisung politischer Rechte als Mittel herr-
schaftlicher Steuerung in der antiken griechischen Staa-
tenwelt. Er verwies dabei darauf, dass es fÃ¼r das anti-
ke Griechenland schwierig sei, die in der Reformdefini-
tion angesprochene “LegitimitÃ¤t der Ã¼bergeordneten
Herrschaftsordnung” zu bestimmen; es handele sich da-
bei jedenfalls nicht um eine der typologisierten Staats-
formen, sondern eher um die Konstitution der grie-
chischen Stadtstaaten als BÃ¼rgerverband. Wichtig sei
zudem, den Reformbegriff aus seiner modernisierungs-
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theoretischen Umklammerung zu lÃ¶sen. An diese Aus-
fÃ¼hrungen schloss sich ERNST BALTRUSCH (Berlin)
an, der Reformen im antiken Rom thematisierte und da-
bei an die begriffliche Entwicklung von re-formare an-
knÃ¼pfte. Neues sei im antiken rÃ¶mischen Denken je-
denfalls nicht mit Reform verbunden worden; novae res
bedeute vielmehr Umsturz. Einweiteres Problem sei, dass
die althistorische Forschung tendenziell all das als Re-
form bezeichnet habe, was “progressiv” und “republika-
nisch” sei, wÃ¤hrend etwa Augustus die von ihm ange-
stoÃenen VerÃ¤nderungen in eine durchaus republikani-
sche Sprache gekleidet habe. LÃ¶se man den Reformbe-
griff aus seiner antiken Begriffsgeschichte, wie auf dieser
Tagung vorgeschlagen, und aus seinen modernen Kon-
notationen, dann kÃ¶nneman jedoch durchaus von anti-
ken rÃ¶mischen Reformen sprechen, was er am Beispiel
der Reformen des Gracchus vorfÃ¼hrte. UWE WALTER
(Bielefeld) schloss AusfÃ¼hrungen zur althistorischen
Historiographiegeschichte an, in der ein bestimmtes Re-
formkonzept vorherrsche. Die Vorstellung beispielswei-
se, Reformen als auf VerÃ¤nderung und die Gestaltung
der Zukunft gerichtetes Denken habe es in der Anti-
ke nicht gegeben, sei ein Topos der althistorischen For-
schung.

In der Diskussion der althistorischen Sektion wur-
de zunÃ¤chst nach dem zeitgenÃ¶ssischenVerstÃ¤ndnis
desmos maiorum gefragt; wie konkret waren die Vorstel-
lungen der Zeitgenossen davon, was hierunter zu ver-
stehen sei, und wie flexibel sei dieses Konzept gewesen?
Thematisiert wurde auch die Bedeutung von Gemein-
schaften von Experten, die um ein Reformhandeln herum
regelmÃ¤Ãig zu beobachten seien. Auch die rÃ¤umliche
Reichweite von Reformen in der Antike und die Vor-
aussetzungen fÃ¼r die Erringung von Deutungshohei-
ten im Vorfeld von Reformen wurden angesprochen. Im
Anschluss daran wurde diskutiert, wie sehr “Krise” als
ErklÃ¤rungsfaktor fÃ¼r Reformhandeln taugten bzw. ob
nicht eher latente InstabilitÃ¤ten politischer Ordnungen
fÃ¼r ein anhaltendes Reformieren verantwortlich ge-
wesen seien. Auch die Sprache der Reform wurde be-
fragt â handelte es sich hier begriffsgeschichtlich um
erfahrungs- oder erwartungsorientiertes Sprechen? Auf-
fÃ¤llig war auch, dass Reformziele in der Antike vor al-
lem im politischen Raum â und nicht in einzelnen Poli-
tikfeldern â gesucht worden war.

Die mediÃ¤vistische Sektion leitete ULRICH MEIER
(Bielefeld) mit AusfÃ¼hrungen zu Reformen in der po-
litischen Theorie des spÃ¤ten Mittelalters ein. Hierbei
nahm er sowohl auf Reformdiskussionen in italienischen
StÃ¤dten als auch auf Reformdiskussionen des Konzilia-

rismus Bezug. In der Sprache der florentinischen Stadtge-
sellschaft, die als Beispiel fÃ¼r stÃ¤dtisches Reformden-
ken diente, lieÃen sich beispielsweise durchaus Begriffe
undWendungen finden, die auf dasWissen um dieMach-
barkeit politischer Ordnungen verwiesen. Einen ande-
ren Zugang wÃ¤hlte MARTIN KAUFHOLD (Augsburg),
der Ã¼ber Dauer und Bedingungen mittelalterlicher Re-
formprozesse sprach und dies am Beispiel Englands und
des Vatikan, jeweils im 13. Jahrhundert, illustrierte. Re-
formen mit einem inhaltlichen Anliegen, so seine The-
se, hÃ¤tten auf der Ebene politischer Strukturen in aller
Regel eine stÃ¤rkere Hierarchisierung zur Folge. Der Er-
folg von Reformen hÃ¤nge nicht von Kommunikations-
bedingungen, sondern eher davon ab, wie verbreitet die
EinschÃ¤tzung der ReformbedÃ¼rftigkeit insgesamt sei.

JÃRG ROGGE (Mainz) wies in seinem Kommen-
tar darauf hin, dass man genau angeben mÃ¼sse,
auf welcher Ebene man einen Reformdiskurs suche;
es mache einen Unterschied, ob man diesen Diskurs
in juristischen, politiktheoretischen oder kommuna-
len, ggf. volkssprachlichen Quellen finde, sogar zur
gleichen Zeit. Dabei sei zu berÃ¼cksichtigen, wel-
che MÃ¶glichkeiten der Autor resp. die Autoren je-
weils hÃ¤tten, Ã¼ber ReformbedÃ¼rfnisse, Reformvor-
schlÃ¤ge und Ã¤hnliches zu reden. Zu beachten sei zu-
dem der regelmÃ¤Ãige RÃ¼ckgriff auf Experten, die
eben jene Sprache, die mÃ¶glicherweise zur Durch-
setzung von Reformen benÃ¶tigt wurde, beherrschten.
Ganz entscheidend aber sei vor allem auch der Beitrag
der modernen MediÃ¤vistik zur Ãberwindung des alten
Topos eines begrifflichen Umbruchs von Reform, dem-
zufolge Reformen in der Vormoderne immer nur eine
Wiederherstellung des Guten, Alten bedeuten konnten,
wÃ¤hrend sie in der Moderne durchweg als Gestaltung
der Gegenwart im Hinblick auf zukÃ¼nftige Ordnungen
gedacht sei. Es lasse sich zeigen, dass auch das Mittelalter
eine Vorstellung von der VerÃ¤nderbarkeit menschlicher
Ordnungen hatte; damit stelle sich aber auch die Frage,
was denn genau als verÃ¤nder- oder gar verbesserbar ge-
dacht worden sei.

Die Sektion zur FrÃ¼hen Neuzeit leitete MATTHIAS
SCHNETTGER (Mainz) mit einem Vortrag Ã¼ber Refor-
men in frÃ¼hneuzeitlichen Kleinstaaten am Beispiel Ge-
nuas ein. In einer Betrachtung der frÃ¼hneuzeitlichen
longue durÃ©e von drei Jahrhunderten genuesischer
Reformgeschichte prÃ¤sentierte er die intensiven Re-
formbemÃ¼hungen und Reformprozesse des 16. Jahr-
hunderts, die regen Reformdiskussionen im Umkreis
der Repubblichisti des 17. Jahrhunderts und die rela-
tive Erstarrung der Genueser Ordnung im 18. Jahr-
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hundert. WÃ¤hrend der Reformeifer damit zunehmend
erlahmt sei, habe sich zeitgleich allmÃ¤hlich ein Re-
formbegriff entwickelt, der bereits die Implikationen
von VerÃ¤nderung zu etwas Neuem hin enthalte;
am Ende lasse sich sogar eine Art Legitimation qua
Reformhandeln erkennen. Dennoch seien modernisie-
rungstheoretisch inspirierte Reformbegriffe fÃ¼r das
frÃ¼hneuzeitliche Genua untauglich. KARL HÃRTER
(Frankfurt) sprach im Anschluss Ã¼ber Reformen im
Rahmen der âguten Policeyâ und damit Ã¼ber die Poli-
ceygesetzgebung als Instrument frÃ¼hneuzeitlichen Re-
formhandelns. Die “gute Policey” sei imWesentlichen ei-
ne Wieder-Herstellung, aber eben partiell auch ein Aus-
blick auf eine andere, neue Ordnung. In einem stark
quantifizierenden Zugriff zeigte er, dass die reform-
orientierte TÃ¤tigkeitsdichte von Herrschaften im Al-
ten Reich stark voneinander abwich. Reformen legiti-
mierten jedoch durchweg eine Ausdehnung der Staats-
tÃ¤tigkeit und eine Monopolisierung derselben auf den
reformierten Politikfeldern. TIM BLANNING (Oxford)
trug schlieÃlich Reformen des britischen Staatsaufbaus
im ausgehenden 18. Jahrhundert vor, genauer: Er ver-
suchte der Frage nachzugehen, wieso es in dieser Zeit
trotz diverser Reformbewegungen und Reformdiskussio-
nen gerade keine grÃ¶Ãere Reformbewegung gab. Ob-
wohl es einen weit reichenden Konsens Ã¼ber Fehlent-
wicklungen im Staatsaufbau gab, etwa die Tatsache, dass
manche Landkreise ohne WÃ¤hler trotzdem Abgeordne-
te entsenden durften, und obwohl der auÃenpolitische
Druck hoch war, blieben Reformen bis zumGreat Reform
Act von 1832 aus. Blanning verwies zur ErklÃ¤rung vor
allem auf die PersÃ¶nlichkeiten fÃ¼hrender Politiker bis
hin zur Person des KÃ¶nigs Georg III. HEINZ DUCH-
HARDT (Mainz) warb in seinem Kommentar fÃ¼r einen
Ã¼ber Europa hinausreichenden Zugriff auf die Reform-
geschichte. Auch die intensive Auseinandersetzung mit
der politikwissenschaftlichenThematisierung von Refor-
men sei lohnend.

Die letzte Sektion leitete JOHANNES HÃR-
TER (MÃ¼nchen) mit einem Vortrag Ã¼ber Mi-
litÃ¤rreformen im 19. Jahrhundert ein. Am Beispiel der
allgemeinen Wehrpflicht in Frankreich und der Dis-
kussionen Ã¼ber MilitÃ¤rreformen in PreuÃen, die
vor allem aus der Rezeption des franzÃ¶sischen Vor-
bildes gespeist wurden, beleuchtete HÃ¼rter die vom
spÃ¤taufklÃ¤rerischen Denken beeinflussten Akteurs-
gruppen in beiden LÃ¤ndern als auch die jeweiligen Im-
pulse durch jeweils besonderen Handlungsdruck, ohne
den die Akteure beiderseits wenig Chancen auf Realisie-
rung ihrer Projekte gehabt hÃ¤tten. Den Sprung in das

20. Jahrhundert wagte schlieÃlich JÃRG REQUATE (Bie-
lefeld) mit einem Vortrag Ã¼ber die Justizreform als Ge-
sellschaftsreform und den Wandel der Reformsemantik
in den 1960er- und 1970er-Jahren. Sein Thema waren die
Diskussion um die GroÃe Justizreform, die in den 1960er-
Jahren schon eine lange Tradition hatte und in diesen
allgemein reformintensiven Jahrzehnten besonders en-
gagiert diskutiert wurde. Requate zeigte nicht nur, wie
eng die Vorstellung von einer besseren Justiz mit allge-
meinen gesellschaftspolitischen Vorstellungen verwoben
waren, sondern auch, wie selbstverstÃ¤ndlich zumindest
fÃ¼r eine gewisse Zeit die ReformbedÃ¼rftigkeit auch
der Justiz war, wie sehr im Grunde âReformâ selbst ei-
ne nicht hinterfragte SelbstverstÃ¤ndlichkeit war, bis
schlieÃlich diese Worthoheit kippte und damit auch der
Justizreform auf einmal sachfremde, politische Zielset-
zungen unterstellt werden konnten. MARCEL BOLDORF
(Frankfurt an der Oder) nahm abschlieÃend die Sozial-
reform und die Reform des Sozialstaates in der BRD und
der DDR in den Blick. Hierbei wurde deutlich, dass es
in der BRD in den beiden groÃen politischen Parteien
Vorstellungen von der Notwendigkeit materieller Um-
verteilung im Sinne einer Sozialreform gab, die jedoch
selbst innerhalb der Parteien nicht einheitlich verteilt
waren. Insbesondere in der CDU-gefÃ¼hrten Bundesre-
publik der 1950er-Jahre nahm der Begriff âSozialreformâ
dabei eine SchlÃ¼sselstellung ein, sichtbares Ergebnis
war unter anderem das Rentenreformgesetz von 1957.
In der DDR hingegen hatte das traditionelle Konzept
der Sozialreform eigentlich keinen Boden, da schon in
der SBZ die Sozialversicherung im Sinne der Einheits-
versicherung umgestaltet worden war; der Begriff âSo-
zialreformâ wurde dennoch in der zweiten HÃ¤lfte der
1950er-Jahre verwendet, um sich gegenÃ¼ber der BRD
zu positionieren.

MICHAEL KIÃENER (Mainz) fragte in seinem Kom-
mentar, ob die behandelten Reformen in der Neuesten
Geschichte zum ersten Mal klar sektoral unterscheidbar
und verschiedenen Politikfeldern zuzuordnen seien. In-
teressanterweise handele es sich bei allen Reformvor-
schlÃ¤gen um Ideen, die auf eine wahrgenommene Krise
antworteten, auf eine Nichtkorrespondenz von struktu-
rellen Rahmen und perzipierten Herausforderungen der
Gegenwart. Er betonte aber auch die offensichtliche Be-
deutung von âVetospielernâ.

In der Schlussdiskussion wurden vor allem die Fra-
gen aus den unterschiedlichen Diskussionen neu geord-
net und konfrontiert: Welche (reformbedÃ¼rftige?) Si-
tuation nimmt eigentlich welcher Akteur wie wahr?Wel-
che Diskurse wurden untersucht, welcher Akteur kann
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eine Diskurshoheit beanspruchen, welche Wirkung ha-
ben solche Diskurshoheiten auf Reformen (das wurde
eher kontrovers diskutiert)? Wer sind die imaginierten
Adressaten eines Reformvorhabens? In welchem Sinne
kann man Reformen von Revolutionen abgrenzen, und
was bedeutet dabei eigentlich die Nichtverletzung der
Ã¼bergeordneten Herrschaftsordnung? Auch die Bedeu-
tung eines problemgeschichtlich onomasiologischen Zu-
griffs gegenÃ¼ber einem begriffshistorisch semasiolo-
gischen wurde besprochen, ebenso die Unterscheidung
zwischen âSteuerungâ und âReformâ. SchlieÃlich wur-
de ergÃ¤nzt, dass auch in frÃ¼heren Jahrhunderten sek-
torale Steuerung zu beobachten sei, also auch Refor-
men in einzelnen Politikfeldern denkbar seien; dass in
allen UntersuchungsfÃ¤llen auch der Blick Ã¼ber die
Herrschaftsgrenzen notwendig sein dÃ¼rfte; dass die
je spezifische Ausdifferenzierung einer konkreten Ge-
sellschaft mit entsprechenden Ausdifferenzierungen von
Reformen einhergehen kÃ¶nnten; und dass es auch
im FrÃ¼hmittelalter schon durchaus zukunftsorientier-
te Vorstellungen vom WÃ¼nschbaren gegeben habe, die
eben nicht mehr nur die gute alte Ordnung wiederher-
zustellen suchten. Das Thema selbst erwies sich als her-
vorragend fÃ¼r EpochenÃ¼bergreifendeVergleiche und
kohÃ¤rente Analysen geeignet und lieÃ gleichzeitig eine
klare Gegenwartsorientierung erkennen. Die der Tagung
zu Grunde gelegte Reformdefinition war dabei ein wert-
volles Instrument, da sie analytisch prÃ¤zise, aber inhalt-
lich ausreichend offen und zudem nicht normativ besetzt
war. Betont wurde noch einmal die hohe Bedeutung des
gewÃ¤hlten Quellenkorpus fÃ¼r die Untersuchung. Ins-
gesamt war die Tagung ein Ausweis fÃ¼r die Frucht-
barkeit EpochenÃ¼bergreifender Diskussionen im Sinne
der Einheit der Geschichte an einem konkreten gemein-
samen Erkenntnisinteresse.

KonferenzÃ¼bersicht:

Jan KUSBER (Mainz): BegrÃ¼Ãung und Einleitung

Themenblock 1: Reformen in der Antike

Peter FUNKE (MÃ¼nster): Teilen und Teilhaben. Die

Zuweisung politischer Rechte als Mittel herrschaftlicher
Steuerung in der antiken griechischen Staatenwelt

Ernst BALTRUSCH (Berlin): Reformen im antiken
Rom

Uwe WALTER (Bielefeld): Kommentar

Themenblock 2: Reformen im Mittelalter

UlrichMEIER (Bielefeld): Reformen in der politischen
Theorie des spÃ¤ten Mittelalters

Martin KAUFHOLD (Augsburg): Der Prozess der mit-
telalterlichen Reform: Dauer und Bedingungen

JÃ¶rg ROGGE (Mainz): Kommentar

Themenblock 3: Reformen in der FrÃ¼hen Neuzeit

Matthias SCHNETTGER (Mainz): Reformen in
frÃ¼hneuzeitlichen Kleinstaaten. Das Beispiel Genua

Karl HÃRTER (Frankfurt): Reformen im Rahmen der
âguten Policeyâ: Die Policeygesetzgebung als Instrument
frÃ¼hneuzeitlichen Reformhandelns

Tim W. C. BLANNING (Cambridge): Reformen des
britischen Staatsaufbaus im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert

Heinz DUCHHARDT (Mainz): Kommentar

Themenblock 4: Reformen im 19. und 20. Jahrhundert

Johannes HÃRTER (MÃ¼nchen/ Mainz): Mi-
litÃ¤rreformen im 19. Jahrhundert

JÃ¶rg REQUATE (Bielefeld): Justizreformen in der
Bundesrepublik Deutschland

Marcel BOLDORF (Frankfurt/Oder): Reformen des
Sozialstaates in der Bundesrepublik und der DDR

Michael KIÃENER (Mainz): Kommentar

Schlussdiskussion
Jan KUSBER (Mainz): Moderation
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